
Wichtiger Hinweis! 
Stand: 06.08.2010 
 
Damit Ihr Antrag erfolgreich bei der Chinesischen Botschaft eingereicht werden kann, sollten Sie 
folgende Punkte unbedingt beachten: 
  
Allgemein: 
1. Das Antragsformular vollständig ausfüllen (Blockschrift) und selbst unterschreiben. 
Verwenden Sie zum Ausfüllen des Antragformulars bitte nur schwarze oder dunkelblaue Stifte. 
 
2. Punkt 1.14 Ihre derzeitige berufliche Tätigkeit mit Berufsbezeichnung unbedingt angeben. 
 
3. Teil 4. des Antragformulars vollständig ausfüllen mit Postanschrift und Rufnummer.  
Punkt 4.1 bis 4.6 muss jeder ausfüllen, die Angaben beziehen sich auf Deutschland. 
 
4. Aktuelles Passbild auf das Antragsformular aufkleben.  
Keine Laserkopien oder private Fotos verwenden. Das Passbild darf biometrisch sein. 
 
5. Ihr Reisepass muss mindestens noch 6 Monate (ab einfacher Einreise) bzw. 12 Monate  
(bei mehrfacher Einreise) gültig sein und muss über eine leere Seite für das Visum verfügen. 
 
6. Sofern Sie bei Ihrer Geburt einen Chinesischen Namen hatten oder noch haben, tragen Sie 
diesen bitte in Chinesischer Schreibweise unter Punkt 1.3 ein, damit es zu keiner Verzögerung kommt.  
 
7. Bitte beachten Sie unter Punkt 2.2: Die Gültigkeitsdauer (z.B. gültig für 3 Monate) bezieht sich nur 
auf den Zeitraum, den Sie zur Einreise haben; damit ist nicht Ihre persönliche Aufenthaltsdauer in der 
VR China gemeint. Touristen erhalten gewöhnlich eine Aufenthaltsgenehmigung von 30 Tagen.  
 
Geschäftsvisum/Praktikum/Studium: 
1. Einladung/ Zulassungsschreiben der chinesischen Firma/Universität beifügen.  
 
2. Offizielle Einladung/ Erlaubnis vom jeweils zuständigen Ministerium bzw. der jeweiligen 
Provinzregierung der VR China oder von dafür ermächtigten Firmen und Institutionen beifügen. 
 
3. HIV-Test und aktuelles Gesundheitszeugnis  
(ist erst bei einem Aufenthalt ab 6 Monaten nötig und muss im Original eingereicht werden) 
 
4. Visa Application for Study in China (betrifft nur Studenten) 
unbedingt mit Datum unterschreiben im Feld „Signature of Applicant“. 
 
 
Journalisten: 
1. Benötigen auf jeden Fall eine Offizielle Einladungsbestätigung der jeweiligen Provinzregierung.  
Die Bearbeitungszeit bei der Botschaft variiert. 
 
Keine deutsche Staatsangehörigkeit: 
1. Gültige Aufenthaltsgenehmigung für Deutschland (mindestens noch 6 Monate Gültigkeit)  
bzw. eine gültige EU-Freizügigkeitsbestätigung bei EU-Staatsangehörigen 
(ansonsten müssen Sie leider über Ihr Heimatland einen Einreiseantrag für die VR China stellen). 
 
2. Türkische Staatsbürger müssen leider Ihre Anträge persönlich im für Sie zuständigen 
Chinesischen Konsulat vorlegen (abhängig vom Wohnsitz). 
 
Bitte vergessen Sie nicht Ihren Reisepass gemeinsam mit Ihren sonstigen Unterlagen an uns  
zu schicken, da wir ansonsten nicht für Sie erfolgreich tätig werden können.  
Im Einzelfall kann die Vorlage weiterer Unterlagen erforderlich sein.  
 
Fragen?  
Rufen Sie uns einfach an, wir helfen Ihnen gerne weiter.  
Tel.: 030- 34 09 61 03 
Ihr 1aChinaVisum.de Team 


